
Für 2024 ist die Verbandsumlage auf
0,119 v.H. der Steuerkraftsummen plus
rund 2,646 € pro Einwohner festgelegt
worden. In der Summeumfasst die Umlage
59,801Mio. € (+2,1 %). Der von den Land-
kreisen aufzubringende Anteil ist auf
47,204 Mio. € (+2,2 %) angesetzt. Der
Betrag setzt sich nahezu hälftig aus den
Kopf- und den steuerkraftabhängigen Be-
standteilen zusammen.

b) Bayerische Bezirke

Die Bayerischen Bezirke sind überörtli-
cher Träger der Sozialhilfe, zuständig für
psychiatrische und neurologische Versor-
gung, Kultur und Heimatpflege und neh-
men Aufgaben im Bildungs- und Umwelt-
bereich wahr. Finanziert werden sie durch
Zuweisungen des Freistaats (Sozialhilfe-
ausgleich 2023: 706,482 Mio. €; 2024:
716,482 Mio. €), eigene Einnahmen sowie
die Bezirksumlage.

Der Umlagebedarf der sieben Bayerischen
Bezirke belief sich im Rechnungsjahr 2023
auf insgesamt 4,747 Mrd. €. Gegenüber
2022 bedeutete dies einen Zuwachs um
7,2 %. Das von den bayerischen Land-
kreisen zu finanzierende Umlagevolumen
stieg gegenüber 202s um 5,5 % auf
2,997 Mrd. €. Bezogen auf den absoluten
Betrag der Bezirksumlage trugen die Land-
kreise damit mit 63,1 % zur Deckung des

ungedeckten Bedarfs der sieben Bayeri-
schen Bezirke bei.

Für 2024 ist mit einer Gesamtumlage in
Höhe von 4,899 Mrd. € zu rechnen. Dies
sind 3,2 % mehr als im Vorjahr. Für die
Landkreise ist eine um 3,7 % steigende
Umlagebelastung i.H.v. 3,109 Mrd. € zu
erwarten.

c) Landeswohlfahrtsverband Hessen
(LWV)

Der Landeswohlfahrtsverband Hessen
(LWV) füllt in Hessen die Funktion des
überörtlichen Trägers der Sozialhilfe, der
Kriegsopferfürsorge und der Schwerbe-
hindertenhilfe aus. Er ist gleichzeitig lan-
desweit Träger von Einrichtungen der Psy-
chiatrie, Orthopädie und Jugendhilfe sowie
Träger von Heimen für Behinderte und von
Förderschulen. Er finanziert sich durch Zu-
weisungen des Landes (2023: 165 Mio. €,
2024: 170 Mio. €), eigene Einnahmen (v.a.
Ersatz von sozialen Leistungen) sowie ins-
besondere durch die von den Landkreisen
und kreisfreien Städten zu tragende Um-
lage.

2023 wurde der Umlagehebesatz von
10,836 v.H. auf 10,054 v.H. gesenkt. Das
Umlageaufkommen erhöhte sich um
3,6 %. Insgesamt mussten die hessischen
Landkreise und kreisfreien Städte 2023
1,625 Mrd. € Umlagesoll aufbringen. Auf

die hessischen Landkreise entfielen davon
1,073 Mrd. € (+5,1 %).

2024 steigt die Verbandsumlage um 11 %
auf 1,803 Mrd. €. Der erhöhte Umlage-
hebesatz liegt bei 11,106 v.H. Das Umla-
gesoll der hessischen Landkreise liegt bei
1,175 Mrd. € und damit um 9,5 % über
dem Vorjahreswert.

d) Nordrhein-westfälische Landschafts-
verbände (LVR und LWL)

Die Landschaftsverbände in Nordrhein-
Westfalen weisen als überörtliche Sozial-
hilfeträger und mit ihren Aufgaben in der
Behinderten- und Jugendhilfe, in der Psy-
chiatrie und der Kultur ein großes Aufga-
benspektrum auf. Sie werden durch eigene
Einnahmen, Zuweisungen des Landes
(2023: 1,255 Mrd. €, 2024: 1,264 Mrd. €)
und v.a. durch die von den Kreisen und
kreisfreien Städten aufzubringende Land-
schaftsverbandsumlage finanziert.

Der Landschaftsverband Rheinland
kalkulierte 2023 mit einem gegenüber
dem Vorjahr um 0,4 v.H.-Punkte vermin-
derten Umlagesatz i.H.v. 15,3 v.H.-Punk-
ten. Erwartet wurde ein um 9 % erhöhtes
Umlagesoll in Höhe von rund 3,466 Mrd. €.
Von den Kreisen waren 1,531 Mrd. € auf-
zubringen (+7,5 %).

Die Haushaltssatzung sieht für das Jahr
2024 einen auf 15,45 v.H. erhöhten Umla-

Abb. 21: Umlagen an die Höheren Kommunalverbände 2024 in Mrd. € 
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